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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.09.1985 

Geschäftszahl 

84/15/0073 

Rechtssatz 

Unter dem Sammelbegriff "Verkehrsmittel" sind alle im Zeitpunkt des Außerkrafttretens des 
Beförderungssteuergesetzes diesem unterliegende Beförderungsmittel zu verstehen; § 10 Abs 2 Z 19 UStG 1972 
bezieht sich insbesondere auf die Personenbeförderung mit solchen Verkehrsmitteln. 


